
 

Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0287/2016/HD/BV 
 
 

Fachteam: Bauen und Liegenschaften Datum: 05.07.2016 

Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Umweltschutz und Bauleitpla-
nung, Kleingarten der Gemeinde Heidgraben 

18.07.2016 öffentlich 

 

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 für das Gebiet nördlich der 
Dorfstraße und östlich der Straße Lerchenfeld 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Im südwestlichen Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2 „Lerchenfeld“ 
befindet sich eine Spielplatzfläche im Eigentum der Gemeinde Heidgraben. Der Be-
bauungsplan weist diese Fläche als öffentliche Grünfläche aus. Aus diesem Grunde 
ist eine Bebauung dieses Bereiches nicht möglich. 
 
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Bauplätzen sollte überlegt werden, in wie weit 
an der Erhaltung einer Grünfläche mit einer Fläche von ca. 2.228 m² Größe festge-
halten wird. Diese kann durch eine Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 zukünftig 
als Baufläche genutzt werden. 
 
Nähere Informationen können auch der vorläufigen Einschätzung des Planungsbüros 
dn Stadtplanung vom 26.03.2016 entnommen werden. Insbesondere der Verfah-
rensweg und die im Verfahren zu klärenden Fragen (Wald, Verkehrslärm, …) sind 
dort aufgeführt.    
 
 
 
Finanzierung: 
Die notwendigen Planungskosten (ca. 12.000 €) sind in einem Nachtragshaushalt 
bereitzustellen. Die Kosten resultieren aus dem Honorarangebot zzgl. Eventuell wei-
ter notwendiger Gutachten (z.B. Lärmgutachten).  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss beschließt,  
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1. Für die im südwestlichen Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2 ge-
legene gemeindeeigene Spielplatzfläche, für die Flurstücke 22/4 und 513/268 
der Flur 2, wird die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 aufgestellt.  
 
Es wird folgendes Planungsziel verfolgt: 

  

 Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes 
 
 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 S. 2 
BauGB). 

 
3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs, der Beteiligung der Öffentlichkeit, der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Unterrichtung 
der Gemeinden und Behörden soll das Planungsbüro dn Stadtplanung aus 
Barmstedt beauftragt werden. 

 
4. Die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 erfolgt im beschleunigten Verfah-

ren als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB. 
 

5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 S. 1 BauGB entfällt. 

 
6. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger der öffentli-

chen Belange und die Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 
BauGB) entfällt. 
 

7. Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 für das Gebiet 
nördlich der Dorfstraße und östlich der Straße Lerchenfeld und die Be-
gründung sollen in der kommenden Sitzungsperiode beraten und zur Ausle-
gung beschlossen werden (Entwurfs- und Auslegungsbeschluss). 

 
 
 
 
 
__________________ 
Jürgensen 
(Bürgermeister) 
 
 
 
Anlagen:  - Anlage 1: Lageplan 
  - Anlage 2: Vorläufige Einschätzung 
  - Anlage 3: Honorarangebot 
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Gemeinde Heidgraben 

Änderung des Bebauungsplan Nr. 3 "östlich der Straße Lerchenfeld" 

Honorarangebot 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tesch, 
sehr geehrter Herr Wiese, 
 
die Gemeinde Heidgraben beabsichtigt durch die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 die 
planungsrechtliche Voraussetzung für eine Wohnbauentwicklung im südlichen Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 3 zu schaffen. Das Plangebiet ist ca. 0,22 ha groß. 
 
Die Grundstücke liegen am nordwestlichen Siedlungsrand der Gemeinde Heidgraben. Das 
Plangebiet wird begrenzt durch die Betonstraße und die Straße Lerchenfeld mit anschließender 
Wohnbebauung. Auf der Fläche selbst befinden sich mehrere Bäume sowie ein Spielplatz. Der 
Spielplatz wird durch die Bevölkerung kaum noch genutzt und soll zugunsten von Wohnbebauung  
überplant werden. Zurzeit ist lediglich der nördliche Teil des Gebietes als allgemeines Wohngebiet 
ausgewiesen. Der übrige Teil ist als Straßenverkehrsfläche bzw. öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt.  
Zur Realisierung von ca. 2 - 4 zusätzlichen Wohneinheiten muss der Bebauungsplan geändert 
werden. Im gültigen Flächennutzungsplan ist die Fläche bereist als Wohnbaufläche dargestellt und 
liegt somit innerhalb des baulich zusammenhängenden Siedlungsgebietes. Der F-Plan muss somit 
nicht geändert werden. 
Der Bebauungsplan kann als Maßnahme der Innenentwicklung nach § 13 a im beschleunigten 
Verfahren mit nur einem Beteiligungsschritt  aufgestellt werden.  Hierfür ist kein Umweltbericht 
notwendig. Aus dem Luftbild wird jedoch ersichtlich, dass die Fläche zum großen Teil mit Bäumen 
bewachsen ist. Grundsätzlich muss hier geklärt werden, ob dieser Baumbewuchs als Wald nach 
Landeswaldgesetz eingestuft wird. (Sollte es sich um Wald handeln, muss ein 30 m breiter 
Waldabstand ohne Bebauung eingehalten oder eine Waldumwandlung bei der unteren 
Forstbehörde beantragt werden.) 
 

 
Gemeinde Heidgraben über 
Amt Moorrege  
z.Hd. Herrn Wiese 
Amtsstraße 12 

25436 Moorrege  

 dn.stadtplanung . GbR . Mittelweg 1 . 25355 Barmstedt 

  ehemals             MAYSACK-SOMMERFELD STADTPLANUNG 
 
 
 

dn.stadtplanung, GbR 
 

Dipl.-Ing. Dorle Danne  
Dipl.-Ing. Anne Nachtmann 

Stadtplanerinnen 
 

Mittelweg 1  
25355 Barmstedt 

 
Telefon: (04123) 683 19 80 
Telefax: (04123) 921 88 44 
buero@dn-stadtplanung.de 

www.dn-stadtplanung.de 
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Gerne möchten wir für Sie diese interessante Planungsaufgabe bearbeiten. Als Anlage erhalten Sie 
wie gewünscht unser Honorarangebot zur weiteren Verwendung. Wir gehen davon aus, dass auch 
das Verfahren vom Stadtplanungsbüro betreut sowie Abwägungsvorschläge erstellt werden sollen. 
Diese Punkte haben wir in die Honorarermittlung als besondere städtebauliche Leistung (Punkt B. 
und C.) mit aufgenommen. Danach ergibt sich das Planungshonorar wie folgt, die Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte der Anlage: 
 
 
    netto MwSt. brutto

A. Pauschalhonorar Bebauungsplan   3.950,00 € 758,10 € 4.748,10 €

B. Pauschalhonorar Verfahrensbetreuung   700,00 € 133,00 € 833,00 €

C. Pauschalhonorar Abwägung   900,00 € 171,00 € 1.071,00 €

Honorar insgesamt 5.550,00 € 1.062,10 € 6.652,10 €
 
 
Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zunächst hoffen wir jedoch, dass wir 
Ihnen ein akzeptables Angebot vorlegen konnten. Wir freuen uns darauf, bald wieder von Ihnen 
zu hören und verbleiben bis dahin 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Stadtplanerin Dorle Danne   
dn.stadtplanung, GbR 
 
 
Anlage 

 Honorarermittlung dn.s 
 Angebot  
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Gemeinde Heidgraben

Honorarermittlung

Auftraggeber

Gemeinde Heidgraben
über
Amt Moorrege
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

A. Bebauungsplan

Aufgabenstellung 

dn.stadtplanung, GbR ~ Mittelweg 1 ~ 25355 Barmstedt ~ Tel. 04123 683 19 80 ~ Fax 04123 921 88 44

Änderung des Bebauungsplan Nr. 3 "östlich der Straße Lerchenfeld" 

Die Grundstücke liegen am nordwestlichen Siedlungsrand der Gemeinde Heidgraben. Das Plangebiet wird
begrenzt durch die Betonstraße und die Straße Lerchenfeld mit anschließender Wohnbebauung. Auf der
Fläche selbst befinden sich mehrere Bäume sowie ein Spielplatz. Der Spielplatz wird durch die
Bevölkerung kaum noch genutzt und soll zugunsten von Wohnbebauung überplant werden. Zurzeit ist

Das Plangebiet ist ca. 0,22 ha groß.

Leistungsbild

Das Honorar ist für den folgenden Aufwand berechnet:

  1 Entwurf der Planzeichnung, der textlichen Festsetzung und der Begründung für die 
           Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 und 3 Abs. 2 BauGB

  Herrichten der Unterlagen für die Beteiligung gem. §§ 4 Abs. 2 und 3 Abs. 2 BauGB

lediglich der nördliche Teil des Gebietes als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Der übrige Teil ist als
Straßenverkehrsfläche bzw. öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt. 
Zur Realisierung von ca. 2 - 4 zusätzlichen Wohneinheiten muss der Bebauungsplan geändert werden. Im
gültigen Flächennutzungs¬plan ist die Fläche bereist als Wohnbaufläche dargestellt, und liegt somit
innerhalb des baulich zusammenhängenden Siedlungs¬gebietes. Der F-Plan muss somit nicht geändert
werden.
Der Bebauungsplan kann als Maßnahme der Innenentwicklung nach § 13 a im beschleunigten Verfahren
mit nur einem Beteiligungsschritt  aufgestellt werden.  Hierfür wäre kein Umweltbericht notwendig. Aus dem 
Luftbild wird jedoch ersichtlich, dass die Fläche zum großen Teil mit Bäumen bewachsen ist. Grundsätzlich
muss hier geklärt werden, ob dieser Baumbewuchs als Wald nach Landeswaldgesetz eingestuft wird.
(Sollte es sich um Wald handeln, muss ein 30 m breiter Waldabstand ohne Bebauung eingehalten oder
eine Waldumwandlung bei der unteren Forstbehörde beantragt werden.)

       1  Überarbeitung nach Abstimmung mit der Auftraggeberin
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Ermittlung des Honorars

Stunden Honorar/Stunde Betrag

Auftragnehmer oder sein Vertreter 16 75,00 € 1.200,00 €
Dipl.-Ing. 40 65,00 € 2.600,00 €
Zeithonorar (netto) damit 3.800,00 €

Zuzügl. Nebenkosten 5 % 190,00 €
Summe (netto) 3.990,00 €

Pauschalhonorar (netto) 3.950,00 €
Zuzügl. Umsatzsteuer, z. Z. 19 % 758,10 €
Pauschalhonorar Bebauungsplan (brutto) 4.748,10 €

Liegen die anrechenbaren Flächen außerhalb der in den Honorartafeln der HOAI festgelegten
Honorarsätze, sind die Honorare frei vereinbar (§ 7 HOAI 2013). Daher wird ein Zeithonorar nach dem
vorausgeschätzten Zeitaufwand vereinbart. Erfahrungsgemäß kann für die angebotenen Leistungen von
folgendem Aufwand ausgegangen werden:

  1 Überarbeitung der Planunterlagen für den Satzungsbeschluss

  Fertigung der Planunterlagen und Dateien für das Inkrafttreten

  Lieferung der Planfassungen für die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs.2 BauGB und die  
          Auslegung auf Dauer (Siehe auch E. Sonstiges)

B. Besondere Leistung - Aufstellungsverfahren

Leistungsbild

(a) Behördenbeteiligung nach § 4 (2) BauGB
     • Zusammenstellung einer Liste der zu beteiligenden Stellen
     • Verfassen der Anschreiben an Behörden, Nachbargemeinden sowie Landesplanungsbehörde
     • Verschickung der Anschreiben mit Unterlagen (Pläne, Texte)
     • Sammeln der eingehenden Stellungnahmen und Weiterleitung an das Amt

(b) Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (2) BauGB durch öffentliche Auslegung
     • Erstellen und Übersenden der Unterlagen an das Amt

(c) Abwägungsergebnis
     • Ggf. Mitteilung von Abwägungsergebnissen

(d)  Teilnahmen an bis zu 2 Sitzungen gemeindlicher Gremien und/oder Bürgerbeteiligungen

HEI15003_07001_Lerchenfeld / HE 11.05.2015
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Ermittlung des Honorars

Vereinbart wird ein Zeithonorar nach dem vorausgeschätzten Zeitaufwand (Pauschalhonorar). 

Stunden Honorar/Stunde Betrag
Auftragnehmer oder sein Vertreter 6 75,00 € 450,00 €
Dipl.-Ing. 4 65,00 € 260,00 €
Zeithonorar (netto) damit 710,00 €

Zuzügl. Nebenkosten 5 % 35,50 €
Summe (netto) 745,50 €

Pauschalhonorar (netto) 700,00 €

Zuzügl. Umsatzsteuer, z. Z. 19 % 133,00 €

Honorar Verfahrensbetreuung (brutto) 833,00 €

(e)  Nicht enthaltene Leistungen
     Nicht enthalten sind Nebenarbeiten wie Bereitstellungen im Internet, Erstellen von Beschlussvor-
     lagen und Bekanntmachungen, die Festlegung von Fristen oder Sitzungsterminen, der Aushang 
     in den Bekanntmachungskästen, die Reservierung von Räumlichkeiten für Sitzungen oder 
     Öffentlichkeitsveranstaltungen sowie die Verteilung von Unterlagen an die Mitglieder der   
     gemeindlichen Gremien. Diese Leistungen werden von der Stadt erbracht.

Erfahrungsgemäß kann für die angebotenen Leistungen von folgendem Aufwand ausgegangen werden:

C.  Besondere Leistung - Vorbereitung der Abwägung (B - Plan)

Leistungsbild

Ermittlung des Honorars

Stunden Honorar/Stunde Betrag
Auftragnehmer oder sein Vertreter 10 75,00 € 750,00 €
Dipl.-Ing. 2 65,00 € 130,00 €
Zeithonorar (netto) damit 880,00 €

Zuzügl. Nebenkosten 5 % 44,00 €
Summe (netto) 924,00 €

Vereinbart wird ein Zeithonorar nach dem vorausgeschätzten Zeitaufwand (Pauschalhonorar). 
Erfahrungsgemäß kann für die angebotenen Leistungen von folgendem Aufwand ausgegangen werden:

  Tabellarische Zusammenstellung der Stellungnahmen zur Beteiligung gem. §§ 4 Abs. 2
          3 Abs. 2 BauGB und erstellen von Abwägungsvorschlägen

 ggf. 1 Überarbeitung der Abwägungsvorschläge nach Abstimmung mit der Auftraggeberin

HEI15003_07001_Lerchenfeld / HE 11.05.2015
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Pauschalhonorar (netto) 900,00 €
Zuzügl. Umsatzsteuer, z. Z. 19 % 171,00 €
Honorar Abwägung (brutto) 1.071,00 €

netto MwSt. brutto

A. Pauschalhonorar Bebauungsplan 3.950,00 € 758,10 € 4.748,10 €
B. Pauschalhonorar Verfahrensbetreuung 700,00 € 133,00 € 833,00 €
C. Pauschalhonorar Abwägung 900,00 € 171,00 € 1.071,00 €
Honorar insgesamt 1.062,10 € 6.652,10 €

1.
Die Honorare sind für die Beteiligungsschritte gem. § 4 Abs. 2, § 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB
berechnet. Die Honorare sind bei wesentlichen Veränderungen des Untersuchungsbereiches oder der
Aufgabenstellung zu überprüfen und ggf. an den veränderten Bearbeitungsumfang anzupassen (z.B. bei
einem zusätzlichen Beteiligungsschritt gem § 4a Abs 3 BauGB) Die Honorare sind auch zu überprüfen

5.550,00 €

E. Sonstiges

D. Zusammenstellung

einem zusätzlichen Beteiligungsschritt gem. § 4a Abs. 3 BauGB). Die Honorare sind auch zu überprüfen
und ggf. anzupassen, sollte sich die geschätzte Stundenanzahl für die Pauschalhonorare insgesamt um
mehr als 100% erhöhen.

2. 
Der Honorarermittlung liegt die ab 17.07.2013 gültige Fassung der HOAI zugrunde. Für die Abrechnung
der Leistungen wird im übrigen jeweils die zum Zeitpunkt der Erbringung gültige Fassung der HOAI
herangezogen.

3.
Benötigte Planunterlagen stellt die Auftraggeberin kostenfrei zur Verfügung.

4. 
Der Druck sowie die Verschickung der Beteiligungsunterlagen werden über ein externes Plottcenter
getätigt. Versand- und Vervielfältigungskosten, die im Zuge der Verfahrensdurchführung anfallen, werden
von der Auftraggeberin direkt getragen oder auf Nachweis zusätzlich zu der Nebenkostenpauschale
vergütet.

5. 
Einzuschaltende Sonderfachleute (z. B. Biologe, Gefährdungsabschätzung, Baugrunduntersuchung,
Vermessung, Schall-/ Geruchsgutachten) werden bei Bedarf von der Auftraggeberin besonders beauftragt
und gesondert honoriert.

6. 
Die Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer wird in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe fällig.
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Barmstedt, 20.05.2015
dn.stadtplanung, GbR

Stadtplanerin Dorle Danne Stadtplanerin Anne Nachtmann

8. 
Für Leistungen, die ggf. über das angebotene Leistungsbild hinausgehen, werden folgende 
Stundensätze (netto) vereinbart:

    - Auftragnehmer oder sein Vertreter: 75.-- €
    - Diplom-Ingenieur: 65.-- €
  

7.
Die Planfassungen für ein Genehmigungsverfahren bzw. die Auslegung auf Dauer werden max. fünffach
farbig geliefert (4 x auf Papier und 1 x auf Leinen).

HEI15003_07001_Lerchenfeld / HE 11.05.2015





 
 

 

 Bankverbindung: Sparkasse Südholstein . IBAN DE89230510300002271393 . BIC NOLADE21SHO . Steuernummer: 13/220/33159	 HEI15003

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
Vorläufige Einschätzung einer Fläche in der Gemeinde Heidgraben nördlich der Dorfstraße und  
östlich der Straße Lerchenfeld für eine Nutzung als allgemeines Wohngebiet 

 
 
Sehr geehrter Herr Frank Tesch, 
 
gerne übersenden wir Ihnen eine kurze unverbindliche Einschätzung zum o.g. Vorhaben.  
 
Gemäß Ihrer Beschreibung nehmen wir die nachfolgenden Flurstücke als Untersuchungsbereich an. Das 
ca. 0,22 ha große Grundstück liegt am nordwestlichen Siedlungsbereich der Gemeinde Heidgraben. Das 
Plangebiet wird begrenzt durch die Betonstraße, die Dorfstraße und die Straße Lerchenfeld mit 
anschließender Wohnbebauung. Auf der Fläche selbst befinden sich mehrere Bäume sowie ein Spielplatz. 
Der Spielplatz wird durch die Bevölkerung kaum noch genutzt und soll zugunsten von Wohnbebauung 
überplant werden.  
 

   
Ausschnitt aus dem Flurplan und dem Luftbild 
 
 

 
Gemeinde Heidgraben 
 
z.Hd. Herrn Frank Tesch 
Per E-Mail 
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Thematik - Wald 
 
Aus dem Luftbild wird ersichtlich, dass die Fläche zum großen Teil mit Bäumen bewachsen ist.  
Grundsätzlich muss hier geklärt werden, ob dieser Baumbewuchs als Wald nach Landeswaldgesetzt 
eingestuft ist. Das können wir als Planungsbüro nicht endgültig einschätzen. Sollte es sich um Wald 
handeln, muss ein 30 m breiter Waldabstand ohne Bebauung eingehalten oder eine Waldumwandlung 
beantragt werden. Stellplätze und Straßen wären jedoch im Waldabstand zulässig. Wir können diesen 
Punkt gerne durch eine Anfrage an die untere Forstbehörde abklären.  
 
 
 
Thematik - Flächennutzungsplan 
 

Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln. Im gültigen Flächennutzungs-
plan ist die untersuchte Fläche bereist als 
Wohnbaufläche dargestellt, und liegt somit 
innerhalb des baulich zusammenhängenden 
Siedlungsgebietes. Der F-Plan muss somit nicht 
geändert werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 
 
 
 
Thematik  - Bebauungspläne 
 
Die nachfolgenden Ausschnitte stellen das gültige Planrecht dar. Teile der Fläche sind als:  
 

 Straßenverkehrsfläche,  
 öffentliche Grünfläche und  
 Wohnbaufläche WA I GFZ 0,25 ausgewiesen. 

 
Aus der 1. Änderung wird zudem ersichtlich, dass sich die Straßenführung gegenüber dem Ursprungsplan 
verändert hat.  
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Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 2 und der 1. Änderung 
 
 
 
Zur besseren Übersicht haben wir eine Überschneidung des Bebauungsplan Nr. 2 mit dem Flurplan und 
dem untersuchten Areal erstellt: 
 

 
 
Hieraus wird ersichtlich, dass lediglich der nördliche Teil des rot umrandeten Gebietes als allgemeines 
Wohngebiet ausgewiesen ist. Der übrige Teil ist als Straßenverkehrsfläche bzw. öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt.  

 
 Zur Realisierung von ca. 2 zusätzlichen Wohneinheiten müsste der Bebauungsplan geändert werden. 

Der Bebauungsplan könnte ggf. als Maßnahme der Innenentwicklung nach § 13 a im beschleunigtem 
verfahren aufgestellt werden.  

 Hierfür wäre kein Umweltbericht notwendig. 
 Ein Beteiligungsschritt ist ausreichend. 
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Thematik  - Immissionsschutz 

 
Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 18 samt textlicher Festsetzungen 
 
 
Für den nur durch eine Baureihe abgerückten westlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 18  ist im 
südlichen Bereich den Lärmpegelbereich III mit den o.g. Festsetzungen vorhanden.  Es ist davon 
auszugehen, dass ähnliche Restriktionen auch für das Gebiet Lerchenfeld erforderlich werden.  
 
 Ggf. Lärmgutachten beauftragen  
 Ggf. können auch die Ergebnisse des Gutachtens aus dem B-Plan 18 auf das Plangebiet übertragen 

werden. Dies sollte im Vorhinein abgestimmt werden. 
 
 
 

Thematik - Erschließung 
 
Im Bereich der Einmündung zur Betonstraße ist im Ausschnitt des B-Plans Nr. 18 ein Sichtdreieck 
eingezeichnet.  
 
 Auch für die Einmündung des Lerchenfeldes in die Dorfstraße muss die Fläche für ein Sichtdreieck 

freigehalten werden.  
 Gemäß Aussage von Herrn Frank Tesch befindet sich in der Nähe ein Löschwasserteich. Falls der Teich 

weiterhin zur Versorgung der Gemeinde mit Löschwasser dienen soll, muss die ungehinderte Zufahrt 
gesichert werden. Es gibt derzeit keine Vorschriften zu einzuhaltenden Abstandsflächen. 

 Die Erschließung der potentiellen Baufläche sollte über die Straße Lerchenfeld erfolgen.  
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Fazit:  
 
Unserer Einschätzung nach, ist die Entwicklung einer Baufläche grundsätzlich möglich, wenn die 
genannten Punkte bzw. Restriktionen berücksichtigt und ggf. im Vorwege geklärt werden. Wir gehen 
davon aus, dass aufgrund der freizuhaltenden Sichtdreicke und des L-förmigen Zuschnitts des Grundstücks 
maximal 2 Gebäude realisiert werden können. Wenn möglich sollte über einen Grundstückszukauf vom 
Flurstück 417/25 nachgedacht werden. 
 
Aufgaben: 

 Klären ob es sich um Wald nach Landeswaldgesetz handelt 
 ggf. Antrag zur Waldumwandlung stellen 
 Klären ob neues Verkehrslärmgutachten notwendig ist 

 
 
 
Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
 

Stadtplanerinnen Anne Nachtmann & Dorle Danne 
dn.stadtplanung,GbR 
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